
Handel mit Deutschland
Wertgrenzen gewinnen an praktischer Bedeutung

1 Der Autor hat diesen Beitrag nicht in dienstlicher Eigenschaft verfasst.

Bedingt durch die Zunahme des Online-
handels haben Drittlandsunternehmen 
ver mehrt Zugang zu den Konsumenten der 
Europäischen Union und der Online-Ver-
sandhandel verzeichnet kontinuierlich hohe 
:DFKVWXPVUDWHQ������b0LOOLDUGHQ�(XUR�ZXU-
den im vergangenen Jahr mit Waren im deut-
schen E-Commerce umgesetzt. Das sind nach 
Angaben des Bundesverbands E-Commerce 
und Versandhandel (BEVH) 11,6% mehr als 
LP�-DKU�������'DPLW�ZHUGHQ�PLWWOHUZHLOH�
aber auch zahlreiche sog. Kleinsendungen 
aus Drittländern abgabenfrei in die EU ver-
sendet. Hierdurch ergeben sich für in der EU 
ansässige Unternehmen zunehmend erhebli-
FKH�:HWWEHZHUEVQDFKWHLOH��'LH�(8�ZLOO�JHJHQ�
0HKUZHUWVWHXHUEHWUXJ�YRQ�DXVVHUKDOE�GHU�
(8�YRUJHKHQ��GHU�]X�9HU]HUUXQJHQ�GHV�0DUN-
WHV�XQG�]X�XQODXWHUHP�:HWWEHZHUE�I¾KUHQ�
NDQQ��'HVZHJHQ�ZLUG�GLH����(XUR�*UHQ]H�I¾U�
.OHLQVHQGXQJHQ�I¾U�GLH�0HKUZHUWVWHXHU�]XP�
��b-DQXDU������DEJHVFKDࢃW�

Zudem werden deutsche Ausfuhrlieferun-
gen im nichtkommerziellen Reiseverkehr seit 
dem 1. Januar 2020 erst ab einem Gesamt-
ZHUW�GHU�/LHIHUXQJ�HLQVFKOLHVVOLFK�8PVDW]-
steuer von 50 Euro von der Umsatzsteuer 
befreit. Die Wertgrenze entfällt nach den 
Vorstellungen des deutschen Gesetzgebers 
zum Ende des Jahres, indem das bereits in 
9RUEHUHLWXQJ�EHࢉQGOLFKH�,7�9HUIDKUHQ�]XU�
automatisierten Erteilung der Ausfuhr- und 
Abnehmerbescheinigungen in Deutschland 
in den Echtbetrieb geht.

1 Einführung
Durch die Zunahme des Onlinehandels ver-
anlasst, haben Drittlandsunternehmen ver-
mehrt direkt Zugang zu den Konsumenten 
GHU�(8��%HUHLWV�DP����'H]HPEHU������KDW�GHU�
5DW�GHU�(XURS¦LVFKHQ�8QLRQ�GDV�VRJ��/HJLVOD-
WLY�3DNHW�]XU�0RGHUQLVLHUXQJ�GHU�0HKUZHUW-
steuer beim grenzüberschreitenden elekt-
URQLVFKHQ�+DQGHO� LP�3ULYDWNXQGHQEHUHLFK�
�VRJ��%�&�*HVFK¦IW��YHUDEVFKLHGHW�XQG�GD]X�
eine Richtlinie sowie zwei Verordnungen zur 
Vereinfachung der Umsatzbesteuerung im 
E-Commerce beschlossen.1
1HEHQ�GHQ�VWHXHUUHFKWOLFKHQ�+HUDXVIRUGH-
rungen des grenzüberschreitenden E-Com-
merce stellt dieser auch zollrechtliche 
Her aus forderungen. Die zollrechtlichen He-
rausforderungen können im Einzelfall sogar 
steuerrechtlich motiviert sein. So möchte die 
EU gegen den Mehrwertsteuerbetrug von 
ausserhalb der EU vorgehen, der zu Verzer-
rungen des Marktes und unlauterem Wett-
bewerb führen kann.
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Aktuell sind in die EU eingeführte Kleinsendungen 
aus Drittländern mit einem Wert von weniger als 
22 Euro von der Mehrwertsteuer befreit. Mit rund 
����0LOOLRQHQ�3DNHWHQ��GLH� MHGHV� -DKU�PHKUZHUW-
steuerfrei in die EU eingeführt werden, ist dieses 
6\VWHP�I¾U�PDVVHQKDIWHQ�%HWUXJ�XQG�0LVVEUDXFK�
anfällig, wodurch beträchtliche Wettbewerbsver-
zerrungen zulasten von Unternehmen in der EU 
entstehen können.
Erstens sind die Unternehmen in der EU gegenüber 
ihren nicht in der EU ansässigen Wettbewerbern 
eindeutig benachteiligt, da sie vom ersten Eurocent 
DQ�PHKUZHUWVWHXHUSࢊLFKWLJ�VLQG��=ZHLWHQV�HQWKDO-
ten die Einfuhrunterlagen für hochwertige Waren 
�]��%��6PDUWSKRQHV�RGHU�7DEOHWV�� LQ�YLHOHQ�)¦OOHQ�
zu niedrige Wertangaben oder falsche Warenbe-
schreibungen, damit diesen Kleinsendungen von 
den Zollbehörden in der EU die Mehrwertsteuer-
befreiung gewährt wird. Das Volumen wird von der 
Europäischen Kommission auf 25% der Einfuhrfälle 
PLW�HLQHP�1DFKWHLO�GHUࢉ�QDQ]LHOOHQ�,QWHUHVVHQ�GHU�
(8�YRQ�UXQG���0LOOLDUGHQ�(XUR�EH]LࢆHUW��'DV�*HVDPW-
volumen des Mehrwertsteuerbetrugs wird von der 
Europäischen Kommission in der EU insgesamt auf 
����0LOOLDUGHQ�(XUR�EH]LࢆHUW�
Die Europäische Kommission hat daher beschlossen, 
die Mehrwertsteuerbefreiung für die Einfuhr von 
.OHLQVHQGXQJHQ�]XU�%HWUXJVEHN¦PSIXQJ�ZHJHQ�GHU�
0HKUZHUWVWHXHU�JDQ]�DE]XVFKDࢆHQ��'HU�5DW�KDW�PLW�
Artikel 3 der Richtlinie 2017/132/EG die Artikel 23 und 
���GHV�7LWHOV�,9�GHU�5LFKWOLQLH����������(*�ZHJHQ�
der Einfuhren von geringem Wert mit Wirkung vom 
1. Januar 2021 ersatzlos aufgehoben. Aktuell sind Ein-
fuhren, deren Gesamtwert 10 Euro nicht übersteigt, 
YRQ�GHU�0HKUZHUWVWHXHU�EHIUHLW��%HL�%HWU¦JHQ�YRQ�
über 10 und unter 22 Euro ist die Steuerbefreiung in 
das Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt. Artikel 24 
VFKOLHVVW�DONRKROLVFKH�(U]HXJQLVVH��3DUIXPV�XQG�7R-
ilettenwasser sowie Tabak und Tabakwaren generell 
von der Mehrwertsteuerbefreiung für Einfuhren aus.
Deutschland hat von den Ermächtigungen des Richt-
linienrechts zur Mehrwertsteuerbefreiung für Ein-
fuhren Gebrauch gemacht und diese insbesondere 
LQ�GHU�(LQIXKUXPVDW]VWHXHU�%HIUHLXQJVYHURUGQXQJ�
geregelt. Dabei orientiert man sich grundsätzlich 
DQ�GHQ�%HIUHLXQJHQ�I¾U�GLH�=¸OOH�QDFK�GHU�=ROOEH-
IUHLXQJVYHURUGQXQJ��i���(86W%9�������

,Q�i��D�(86W%9������LVW�GLH�(LQIXKUXPVDW]VWHXHUIUHL-
heit für Sendungen mit geringem Wert im Sinne des 
Artikels 27 der Zollbefreiungsverordnung richtlinien-
konform auf Waren beschränkt, deren Gesamtwert 
22 Euro je Sendung nicht übersteigt.

2 Zentralisierter Vertrieb von Kleinsendungen 
aus dem Drittland

Als steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeit sind 
bereits in der Vergangenheit Kleinsendungen zentral 
aus Drittländern nach Deutschland vertrieben wor-
GHQ��'HU�%XQGHVࢉQDQ]KRI�KDWWH�KLHU]X�PLW�8UWHLO�YRP�
21. März 2007 (V R 32/05) Folgendes entschieden:
«Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer im Sinne des 
§ 3 Absatz 8 UStG 1993 ist auch derjenige, dessen 
8PV¦W]H�]ZDU�JHP¦VV�i���$EVDW]���1U����86W*������
steuerbar, aber gemäss § 5 UStG 1993 steuerfrei 
sind.»
Das Urteil betraf einen deutschen Versandhändler, 
der seine Kunden in Deutschland über ein Versand-
lager im Drittland belieferte. Für sog. Kleinsendun-
gen, die von der Einfuhrumsatzsteuer befreit sind, 
EHVWLPPWHQ�GLH�$*%�GHV�9HUVDQGK¦QGOHUV��GDVV�GLH�
9HUVHQGXQJ�GHU�:DUHQ� LP�1DPHQ�XQG�I¾U�5HFK-
QXQJ�GHU�.XQGHQ�GXUFKJHI¾KUW�ZHUGH��,Q�GHU�)ROJH�
ging der Versandhändler davon aus, dass die den 
.OHLQVHQGXQJHQ�]XJUXQGH� OLHJHQGHQ�/LHIHUXQJHQ�
gemäss § 3 Absatz 6 UStG im Drittland ausgeführt 
worden seien.
'HU�%XQGHVࢉQDQ]KRI�KDWWH�HQWVFKLHGHQ��GDVV�GLH�LQ�
GHQ�$*%�HQWKDOWHQH�.ODXVHO�JHP¦VV�i���$*%*�QLFKW�
Vertragsbestandteil geworden ist und deshalb kei-
ne hinreichende Vertretungsmacht gegenüber der 
deutschen Zollverwaltung begründet. Da somit die 
Ware tatsächlich vom Versandhändler angemeldet 
worden sei, verlagere sich der Ort der Kleinsendun-
gen über § 3 Absatz 8 UStG nach Deutschland. Dabei 
sei unerheblich, dass aufgrund der bestehenden 
%HIUHLXQJVYRUVFKULIWHQ�WDWV¦FKOLFK�NHLQH�(LQIXKU-
umsatzsteuer anfalle. Denn Schuldner der Einfuhr-
umsatzsteuer im Sinne des § 3 Absatz 8 UStG sei 
auch derjenige, dessen Umsätze zwar gemäss § 1 
$EVDW]���1U����86W*�VWHXHUEDU��DEHU�JHP¦VV�i���86W*�
steuerfrei sind.
1DFK�GHP�(UJHEQLV�GHU�(U¸UWHUXQJHQ�PLW�GHQ�REHUV-
WHQ�)LQDQ]EHK¸UGHQ�GHU�/¦QGHU�KDWWH�GDV�%XQGHV-
PLQLVWHULXP�I¾U�)LQDQ]HQ��%0)��HQWVFKLHGHQ��GDVV�
das Urteil auch über den entschiedenen Einzelfall 
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KLQDXV�LQ�DOOHQ�YHUJOHLFKEDUHQ�RࢆHQHQ�)¦OOHQ�DQ]X-
wenden ist. Dies gilt insbesondere, wenn der leisten-
GH�8QWHUQHKPHU�GLH�/LHIHUXQJ�XQWHU�%HUXIXQJ�DXI�
die Steuerschuldnerschaft des Abnehmers für die 
(LQIXKUXPVDW]VWHXHU�DOV�QLFKW�LP�,QODQG�VWHXHUEDU�
behandelt und dies nicht mittels einer entsprechen-
GHQ�.ODXVHO�LQ�GHQ�$*%�GHV�OLHIHUQGHQ�8QWHUQHKPHUV�
begründet, sondern beispielsweise mit einem vor-
JHGUXFNWHQ�+LQZHLV�DXI�GHP�%HVWHOOVFKHLQ�R����
,Q�VHLQHP�8UWHLO�YRP�����-XQL�������;,�5��������KDW-
WH�GHU�%XQGHVࢉQDQ]KRI�VRJDU�HLQHQ�5HFKWVPLVV-
brauch im Umsatzsteuerrecht angenommen, wenn 
bei einer solchen steuerrechtlichen Gestaltung, d. h. 
Ausnutzung der Steuerbefreiung für Kleinsendun-
gen, mit den fraglichen Umsätzen im Wesentlichen 
ein Steuervorteil bezweckt wird.
Der Europäische Gerichtshof vertritt in seinem Ur-
teil vom 2. Juli 2009 (C-7/08 – Har Vaessen Douane 
6HUYLFH��GLH�0HLQXQJ��GDVV�HV�GHU�%HIUHLXQJ�YRQ�
Sammelsendungen von Waren, deren Gesamtwert 
die vorgesehene Grenze übersteigt, die jedoch ein-
zeln betrachtet von geringem Wert sind, von Ein-
gangsabgaben nicht entgegensteht, vorausgesetzt, 
GDVV� MHGHV�3¦FNFKHQ�GHU�6DPPHOVHQGXQJ�HLQ]HOQ�
DQ�HLQHQ�(PSI¦QJHU�LQ�GHU�(8�DGUHVVLHUW�LVW��1DFK�
seiner Meinung ist es für die Abgabenbefreiung näm-
OLFK�XQHUKHEOLFK��GDVV�GLH�3¦FNFKHQ�PLW�HLQHP�GLH�
vorgesehene Grenze nicht übersteigenden Einzel-
wert beim Zoll zum Zweck ihres Versands in die EU 
gesammelt gestellt werden, wenn der Empfänger 
MHGHV�GLHVHU�3¦FNFKHQ�EHUHLWV�EHLP�9HUODVVHQ�GHV�
Drittstaats des Versands angegeben ist.

3 Zollrechtliche Bedeutung der Streichung 
der Mehrwertsteuerbefreiung

Mit der Zollbefreiungsverordnung kennt das euro-
päische Zollrecht Regelungen zur Zollbefreiung für 
Einfuhren aus Drittländern. Danach sind gemäss 
Artikel 23 f. Sendungen mit geringem Wert, d. h. 
einem Gesamtwert je Sendung von 150 Euro zoll-
befreit. Die zollrechtliche Wertgrenze von 150 Euro 
war zum 1. Dezember 2008 von 22 Euro auf 150 Euro 
DQJHKREHQ�ZRUGHQ��%HJU¾QGHW�ZXUGH�GLHV�GDPDOV�
damit, dass die festgelegte Wertgrenze von 22 Euro 
seit 1991 nicht erhöht worden war, während gleich-
]HLWLJ�GLH�=¸OOH�HUKHEOLFK�YHUULQJHUW�RGHU�DEJHVFKDࢆW�
wurden. Folglich war die Wertgrenze für Kleinsen-
dungen mit geringem Wert anzuheben.

Auch zollrechtlich gibt es für verbrauchsteuerrecht-
liche Waren die oben genannten Ausnahmen. Arti-
NHOࢆ������EHIUHLW�]XGHP�6HQGXQJHQ�YRQ�3ULYDWSHU-
VRQHQ�DQ�3ULYDWSHUVRQHQ��GLH�DXI�HLQHQ�*HVDPWZHUW�
von 45 Euro beschränkt sind.
%HUHLWV�]XP����'H]HPEHU������ZDU�GLH�:HUWJUHQ]HQ-
erhöhung für die Zollbefreiung eben nicht auch auf 
die Mehrwertsteuerbefreiung übertragen worden, 
GLH�EHL����(XUR�YHUEOLHE��i��D�(86W%9������ZXUGH�
deswegen zur Klarstellung eingefügt. So sind seit-
GHP�LQ�'HXWVFKODQG�:DUHQ�DXV�'ULWWO¦QGHUQ�LQ�3RVW-
sendungen bis zu einem Wert von 22 Euro zoll- und 
HLQIXKUXPVDW]VWHXHUIUHL��%LV�����(XUR�VLQG�GLH�:DUHQ�
zwar zoll-, aber nicht einfuhrumsatzsteuerfrei und 
müssen entsprechend zollamtlich behandelt werden.
Der Wegfall der 22-Euro-Grenze für die Mehrwert-
steuer korrespondiert erneut nicht mit der zollrechtli-
chen Wertgrenze für die Zollbefreiung. Zur Sicherung 
des Mehrwertsteueraufkommens für Einfuhren aus 
Drittländern ist nun die Zollbehörde berufen. Die 
Mehrwertsteuer auf Drittlandseinfuhren wird in der 
EU in der Regel von den nationalen Zollbehörden 
der Mitgliedstaaten anlässlich des zollrechtlichen 
Einfuhrvorgangs verwaltet.
,Q�'HXWVFKODQG�ZHUGHQ�.OHLQEHWU¦JH�YRQ�(LQIXKU-
abgaben, d. h. von weniger als 5 Euro bei einem 
Einfuhrwert von 26,31 Euro, gemäss § 23 der Zoll-
verordnung nicht erhoben und damit auch nicht 
buchmässig erfasst. Die Regelung dürfte wegen der 
europäischen Vorgaben wohl geändert bzw. ganz 
aufgehoben werden müssen.
,Q�'HXWVFKODQG�LVW�I¾U�GLH�8PVHW]XQJ�GHV�]XP����-D-
nuar 2021 geltenden Richtlinienrechts eine entspre-
chende Änderung der nationalen Einfuhrumsatz-
VWHXHU�%HIUHLXQJVYHURUGQXQJ�HUIRUGHUOLFK�

4 Zollabfertigungsverfahren
Dienstleister müssen sich gut organisieren, um das 
durch den E-Commerce steigende Volumen ord-
nungsgemäss bei der Zollbehörde abzuwickeln. Auch 
die deutschen Auswechslungsstellen und – bei einer 
:HLWHUOHLWXQJ�YRQ�GLHVHQ�ȁ�GLH�GHXWVFKHQ�%LQQHQ]ROO-
ämter müssen ab dem 1. Januar 2021 Mehrarbeit im 
3RVWYHUNHKU�HLQSODQHQ�
Aufgrund einer Änderung der Delegierten Verord-
nung über den Zollkodex der Union ist es ab dem 
1. Januar 2021 möglich, Waren im Wert von bis 
zu 150 Euro mit einer Zollanmeldung, die dreimal 
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weniger Daten erfordert als eine Standard-Anmel-
GXQJ�� DQ]XPHOGHQ�� 8QWHU� %HU¾FNVLFKWLJXQJ� GHU�
riesigen Menge an Sendungen mit geringem Wert, 
die in die EU eingeführt werden, können weder die 
=ROODQPHOGHU�QRFK�GLH�,7�6\VWHPH�GHU�=ROOEHK¸UGHQ�
die Erstellung und Verarbeitung einer Standard-Zoll-
anmeldung pro Sendung abwickeln und eine Stan-
dard-Zollanmeldung ist in den meisten Fällen nicht 
erforderlich, da für Waren mit einem Wert von unter 
����(XUR�NHLQH�=ROOSࢊLFKW�EHVWHKW��'LH�(XURS¦LVFKH�
Kommission hat aus diesem Grund die Delegierte 
Verordnung über den Zollkodex der Union geändert, 
um eine Datenmenge von geringerem Umfang, die 
besser verarbeitet werden kann, aber dennoch ange-
messen ist (ein «deutlich reduzierter Datensatz»), in 
Zollanmeldungen für Einfuhren von Sendungen mit 
geringem Wert (Sendungen unter dem Grenzwert 
von 150 Euro für die Anmeldung von Einfuhrabga-
ben) zu ermöglichen. Diese Rechtsvorschriften sollen 
für Zollbehörden und Händler gleichermassen die 
Auswirkungen des deutlichen Anstiegs der Anzahl 
der Zollanmeldungen abschwächen. Es handelt sich 
um einen wichtigen Schritt nach vorne und ermög-
licht den Mitgliedstaaten der EU und Wirtschafts-
WHLOQHKPHUQ�� LKUH�,7�(QWZLFNOXQJHQ�ZHLWHU�YRUDQ-
zutreiben. Die geänderte Delegierte Verordnung ist 
bereits am 25. Juli 2019 in Kraft getreten.
,P�(UJHEQLV�HUVFKHLQW�HV�VLQQYROO��GHU�(LQIXKUDE-
JDEHQKLQWHU]LHKXQJ� LP�3RVWYHUNHKU�HLQHQ�5LHJHO�
vorzuschieben.
Die deutsche Zollverwaltung hat bereits zum 1. Fe-
EUXDU������GLH�0¸JOLFKNHLW�GHU�3RVWDEIHUWLJXQJ�YRQ�
]XKDXVH�JHVFKDࢆHQ��'DPLW�N¸QQHQ�]XP�=ROODPW�
ZHLWHUJHOHLWHWH�3RVWVHQGXQJHQ�ELV�]X�HLQHP�:HUW�
von 1000 Euro ohne das persönliche Erscheinen des 
=ROOEHWHLOLJWHQ�DEJHIHUWLJW�ZHUGHQ��:HQQ�GHU�GLH�%H-
QDFKULFKWLJXQJ�GHU�'HXWVFKHQ�3RVW�$*�HUKDOWHQ�KDW��
dass ihre Sendung beim Zollamt liegt, setzt er sich 
zeitnah mit diesem in Verbindung, sofern er seine 
Sendung nicht wie gewohnt beim Zollamt abholen 
P¸FKWH��1DFK�.RQWDNWDXIQDKPH�PLW�GHP�=ROODPW�HU-
hält er eine Erklärung, die er mit den erforderlichen 
Ausdrucken der fehlenden Unterlagen innerhalb 
GHU�/DJHUGDXHU�LKUHU�6HQGXQJ�EHLP�=ROODPW�GLHVHP�
]XVHQGHQ�NDQQ��'LH�/DJHUGDXHU�EHWU¦JW�EHL�%ULHIVHQ-
GXQJ�VLHEHQ�7DJH�XQG�EHL�3DNHWVHQGXQJ�YLHU]HKQ�
Tage ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Sendung 
GXUFK�GLH�'HXWVFKH�3RVW�$*�DQ�GDV�=ROODPW��G��K��

diese Frist kann bereits laufen, obwohl der Zollbetei-
OLJWH�YRQ�GHU�'HXWVFKHQ�3RVW�$*�QRFK�NHLQH�%HQDFK-
ULFKWLJXQJ�HUKDOWHQ�KDW��1DFK�(UKDOW�GHU�8QWHUODJHQ�
IHUWLJW�GDV�=ROODPW�GLH�6HQGXQJ�DE��1DFK�HUIROJWHU�
Abfertigung unter ggf. Zahlung der Einfuhrabgaben 
kann die Sendung zugeschickt werden. Hierzu ist 
HLQH�YRUKHULJH��EHUPLWWOXQJ�HLQHU�3RVWZHUWEULHI-
PDUNH�HUIRUGHUOLFK��GD�GLH�'HXWVFKH�3RVW�$*�RGHU�
HLQ�3RVW��XQG�.XULHUGLHQVWOHLVWHU��GHU�GLH�6HQGXQJ�
Z¦KUHQG�GHUࢆ��QXQJV]HLWHQ�EHLP�=ROODPW�DEKROW��
I¾U�GHQ�7UDQVSRUW�GHU�6HQGXQJ�HLQHQ�HUQHXWHQ�%H-
I¸UGHUXQJVDXIWUDJ��,QODQGIUDQNLHUXQJ�PLW�+DIWXQJ�
I¾U�3DNHWVHQGXQJHQ��EHQ¸WLJW�

5 Exkurs: Wertgrenze für Ausfuhrlieferungen 
im nichtkommerziellen Reiseverkehr

1LFKW�QXU�I¾U�(LQIXKUHQ�JLEW�HV�ZHUWDEK¦QJLJH��Q-
derungen für den Warenverkehr, sondern auch für 
Ausfuhren. Ausfuhrlieferungen von Unternehmern 
sind umsatzsteuerfrei. Das gilt unter bestimmten 
Voraussetzungen auch für Verkäufe von Unterneh-
mern an Reisende aus Staaten ausserhalb der Euro-
päischen Union. Man spricht vom «Export über den 
/DGHQWLVFK}��'LH�6WHXHUEHIUHLXQJ�ZLUG�GHP�8QWHU-
nehmer gewährt, wenn
 – der Käufer im Drittlandsgebiet ansässig ist,
 – die Waren innerhalb von drei Monaten nach 

Kauf in das Drittlandsgebiet gelangen und
 – GHU�*HVDPWZHUW�GHU�/LHIHUXQJ�HLQVFKOLHVVOLFK�

Umsatzsteuer 50 Euro übersteigt.
Ausfuhrlieferungen im nichtkommerziellen Reisever-
kehr sind in Deutschland seit dem 1. Januar 2020 erst 
DE�HLQHP�*HVDPWZHUW�GHU�/LHIHUXQJ�HLQVFKOLHVVOLFK�
Umsatzsteuer von 50 Euro von der Umsatzsteuer 
befreit. Die Wertgrenze entfällt zum Ende des Jahres, 
LQGHP�GDV�EHUHLWV�LQ�9RUEHUHLWXQJ�EHࢉQGOLFKH�,7�9HU-
fahren zur automatisierten Erteilung der Ausfuhr- 
und Abnehmerbescheinigungen in Deutschland in 
den Echtbetrieb geht (§ 6 Absatz 3a Satz 2 UStG).
Unionsrechtliche Grundlage der Einführung einer 
VROFKHQ�:HUWJUHQ]H�LVW�$UWLNHO�����$EVDW]���%XFK-
stabe c der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
����1RYHPEHU������¾EHU�GDV�JHPHLQVDPH�0HKUZHUW-
VWHXHUV\VWHP��0Z6W6\VW5/���'DQDFK�JLOW�GLH�6WHXHU-
befreiung im nichtkommerziellen Reiseverkehr nur 
GDQQ��ZHQQ�GHU�*HVDPWZHUW�GHU�/LHIHUXQJ�GHV�MHZHL-
ligen Gegenstands einschliesslich Mehrwertsteuer 
mehr als 175 Euro beträgt. Die Mitgliedstaaten der 

=2//�5(98(�_�5(98(�'28$1,�5(� ৰ�y�ৱ৯ৱ৯ 7

Handel mit Deutschland 

Download (30.04.2026 20:14:36)
© 2026 Cosmos Verlag AG, Muri-Bern. Tous droits réservés.



(8�N¸QQHQ�MHGRFK�DXFK�HLQH�/LHIHUXQJ��GHUHQ�*H-
samtwert unterhalb dieser Wertgrenze liegt, von 
der Steuer befreien.
1DFK�i���$EVDW]��D�86W*�VLQG�/LHIHUXQJHQ�DQ�$E-
nehmer mit Wohnsitz oder Sitz im Drittland – aus-
genommen der Gebiete nach § 1 Absatz 3 UstG – 
steuerfrei, wenn die Waren in ihrem persönlichen 
Reisegepäck ausgeführt werden und die tatsächliche 
Ausfuhr vor Ablauf des dritten Kalendermonats, der 
DXI�GHQ�0RQDW�GHU�/LHIHUXQJ�IROJW��GXUFKJHI¾KUW�
ZLUG��%HL�$XVIXKUOLHIHUXQJHQ� LP�QLFKWNRPPHU]LHO-
len Reiseverkehr hat der leistende Unternehmer 
GXUFK�%HOHJH��ii��ȁ���86W'9��XQG�$XI]HLFKQXQJHQ�
(§ 13 UStDV) das Vorliegen der Voraussetzungen 
I¾U�GLH�,QDQVSUXFKQDKPH�GHU�6WHXHUEHIUHLXQJ�QDFK�
i���$EVDW]���86W*�QDFK]XZHLVHQ��'LHVHU�1DFKZHLV�
erstreckt sich zusätzlich noch auf die zollamtliche 

Abnehmerbestätigung nach § 17 UStDV. Hierbei prüft 
die Zollverwaltung, ob der Abnehmer im Drittland an-
sässig ist (Abnehmernachweis) sowie, ob er die laut 
Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung aufgeführten 
Waren tatsächlich mit sich führt (Ausfuhrnachweis).
'LH�*HVHW]HV¦QGHUXQJHQ�VLQG�HUVWPDOV�DXI�/LHIH-
rungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 bewirkt werden.
Dennoch stempelt die deutsche Zollverwaltung für 
(LQN¦XIH�RGHU�/LHIHUXQJHQ�YRU�GHP����-DQXDU������
Ausfuhrkassenzettel bzw. Kassenbons auch mit 
HLQHP�:HUW�XQWHU�������(XUR�XQWHU�%HDFKWXQJ�GHU�
Ausfuhrfrist, längstens jedoch bis zum 31. März 2020, 
ab. Zuständig für die Verwaltung der Umsatzsteuer 
und damit auch für Entscheidungen zur Steuerbefrei-
ung von Ausfuhrlieferungen im nichtkommerziellen 
Reiseverkehr sind in Deutschland die Finanzämter.
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